
Pflichten und Aufgaben der Stipendiaten  

Als Rotary-Stipendiat müssen Sie sich auch sehr wohl über Ihre Mission als "Botschafter des guten Willens" im Klaren 
sein. Sie werden nicht nur als Repräsentant der Rotary Foundation, sondern auch Ihres Heimatlandes angesehen, und es 
wird erwartet, dass Sie sich jederzeit dieser Verantwortung entsprechend verhalten. Dazu gehört auch, sich äußerste 
Vorsicht und Zurückhaltung bei persönlichen Äußerungen und Diskussionen über kontroverse Themen politischer oder 
religiöser Art aufzuerlegen.  

Vor Ihrer Abreise müssen Sie:  

• eine von Ihren Paten-Rotariern veranstaltete Orientierungsveranstaltung besuchen  

• falls möglich, einer Distriktkonferenz beiwohnen  

• sich für Interviews/Artikel/Features verschiedener Medien bereithalten  

• Meetings von Rotary Clubs besuchen und auf Fragen vorbereitet sein.  

 

Während Ihrer Studienzeit müssen Sie:  

• Ihrem Patenclub und -distrikt und der Rotary Foundation stets Ihre aktuelle Postadresse mitteilen 

• Rotaract Clubs kontaktieren und sich an deren Aktivitäten/Dienstprojekten beteiligen 

• an den Aktivitäten/Dienstprojekten Ihres Rotary Gastclubs teilnehmen.  

• falls möglich, Dienstpraktika absolvieren  

• sich für Interviews/Artikel/Features verschiedener Medien bereithalten 

• falls möglich, einer Distriktkonferenz beiwohnen.  

 

Nach Ihrer Studienzeit müssen Sie:  

• nach Abschluss des Stipendiums (bzw. nach einer von der Stiftung genehmigten Zeitperiode) nach Hause 
zurückkehren  

• bei der Vorbereitung neuer outbound und inbound Stipendiaten mitwirken  

• an der Distriktkonferenz und/oder Dinners der Foundation teilnehmen  

• an Alumni-Aktionen teilnehmen 

• sich für Interviews/Artikel/Features verschiedener Medien bereithalten 

 

Darüber hinaus hat jede Art von Stipendium gesonderte Pflichten zur Bedingung, die hier aufgeführt sind:  

Einjährige Stipendien (Academic-Year Scholars) 
Einreichung von zwei schriftlichen Berichten an die Rotary Foundation und bestimmte Rotarier, davon ein Bericht zwei 
Monate nach Beginn des Studienjahres, den Abschlussbericht zwei Monate nach Abschluss des Stipendiums.  

Folgende Referate und Präsentationen werden von Ihnen (auf Einladung hin) erwartet:  

• ein Referat in einem Rotary Club in Ihrem Patendistrikt vor Ihrer Abreise ins Studienland  

• 10 bis 15 kleine Vorträge vor rotarischem und nicht-rotarischem Publikum während Ihres Studiums  

• mindestens acht Vorträge vor rotarischem und nicht-rotarischem Publikum nach Ihrer Rückkehr 
 
 
 
 
 



Zweijährige Stipendien (Multi-Year Scholars) 
Einreichung von schriftlichen Berichten an die Rotary Foundation und bestimmte Rotarier, jeweils zwei Monate nach 
Beginn jedes Studienjahres, und einem Abschlussbericht zwei Monate nach Abschluss des Stipendiums.  

Einreichung eines Versicherungsnachweises für jedes Studienjahr des Stipendiums. Die Rotary Foundation muss diesen 
Nachweis jeweils zwei Monate vor Beginn des neuen Studienjahres erhalten haben.  

Einreichung einer Bestätigung Ihres akademischen Beraters über Ihre guten akademischen Leistungen in jedem 
Studienjahr. Die Rotary Foundation muss diesen Nachweis jeweils zwei Monate vor Beginn des neuen Studienjahres 
erhalten haben. 

Folgende Referate und Präsentationen werden von Ihnen (auf Einladung hin) erwartet:  

• ein Referat in einem Rotary Club in Ihrem Patendistrikt vor Ihrer Abreise ins Studienland  

• 10 bis 15 kleine Vorträge vor rotarischem und nicht-rotarischem Publikum während Ihres Studiums  

• mindestens acht Vorträge vor rotarischem und nicht-rotarischem Publikum nach Ihrer Rückkehr 
 
Kulturstipendien (Cultural Scholars) 
Einreichung eines schriftlichen Berichtes an die Rotary Foundation (Scholarship Coordinator) und bestimmte Rotarier 
innerhalb eines Monats nach Abschluss des Studienprogramms, zusammen mit einem Fragebogen (wird von der 
Foundation gestellt).  

Folgende Referate und Präsentationen werden von Ihnen (auf Einladung hin) erwartet:  

• ein Referat in einem Rotary Club in Ihrem Patendistrikt vor Ihrer Abreise ins Studienland  

• drei bis sechs kleine Vorträge vor rotarischem und nicht-rotarischem Publikum während Ihres Studiums  

• mindestens acht Vorträge vor rotarischem und nicht-rotarischem Publikum nach Ihrer Rückkehr 
 


